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Vorwort 

Die heute führende deutsche Methodenlehre begnügt sich nicht nur -
was die Kenntnis der ausländischen Literatur anlangt - mit einer 
splendid isolation l • Sie scheint auch die Literatur des eigenen Landes nur 
lückenhaft zu kennen. Anders ist es nicht zu verstehen, wenn es bei Larenz 
über die frühe deutsche Rechtssoziologie abschließend heißt: "Die sozio-
logische Rechtslehre erschöpft sich im wesentlichen in einer im ganzen be-
rechtigten Kritik der Rechtsanwendungslehre des 19. Jahrhunderts, ohne 
aber die von Ehrlich verlangten neuen Rechtsfindungsmethoden aufzei-
gen zu können"2. Daß dieser Satz für Eugen Ehrlich selbst nicht zu-
trifft, weil Ehrlich die von vielen übersehene Abhandlung: "Die rich-
terliche Rechtsfindung aufgrund des Rechtssatzes" im Umfang von 80 
Druckseiten in Iherings Jahrbüchern veröffentlicht hat, habe ich bereits 
1967 in meiner Monographie über Ehrlich dargetan3 und die betreffende 
Abhandlung zusammen mit anderen Arbeiten von Ehrlich erneut vorge-
legt4. Daß aber auch die bedeutenden methodologischen Ausführungen 
von Hans Wüstendörfer übersehen werden, mit denen dieser schon vor 
Ehrlich und ganz in seinem Geiste die Grundlage einer soziologischen 
Methodenlehre der Rechtsdogmatik legte, ist eigentlich unbegreiflich. 
Hat doch Schmidt-Rimpler deutlich hervorgehoben, daß diese Arbeiten 
sich gerade dadurch auszeichnen, daß sie über die bloße Kritik hinaus-
gehen und eine eigene Methodenlehre bieten. Es darf daher ruhig als eine 
Art Nothilfe gegen wissenschaftliche Vergeßlichkeit begriffen werden, 
daß eine Schriftenreihe für Rechtssoziologie und Rechtstatsachenfor-
schung es als ihre Aufgabe betrachten muß, erneut auf Hans Wüsten-
dörfer aufmerksam zu machen. Diejenigen, die die Aversion von Larenz 
gegen wissenschaftlichen Positivismus5 nicht teilen, werden anerkennen 
müssen, daß hier ein Fundament gelegt wurde, auf dem es heute weiter-
zubauen gilt. 

Die Bemühungen um eine Methode der soziologischen Rechtsfindung 
sind für die Rechtssoziologie von ausschlaggebender Wichtigkeit. Ist doch 

1 So Ernst E. Hirsch: Zu einer "Methodenlehre der Rechtswissenschaft", in 
JZ 1962, S. 329 - 334 (332). 

! Karl Larenz: Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 2. Auf!. 1969, S. 71. 
3 Manfred Rehbinder: Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen 

Ehrlich,1967, S. 82 - 88. 
4 Eugen Ehrlich: Recht und Leben, 1967, S. 203 - 252. 
5 Larenz (FN 2), S. 275 Anm. 2. 
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die soziologische Jurisprudenz der Prüfstein für die praktische Brauch-
barkeit rechtssoziologischer Erkenntnisse. Soll Rechtssoziologie nicht die 
Unverbindlichkeit eines intellektuellen Glasperlenspiels besitzen oder 
sich auf Vorschläge für eine lex ferenda beschränken müssen, muß Klar-
heit darüber bestehen, welche Rolle sie als Seinswissenschaft im Rahmen 
der Rechtsdogmatik als einer Sollenswissenschaft legitimerweise spielen 
kann. Um die Klärung dieser Frage ging es im Streit um die sog. Frei-
rechtslehre, und man kann ohne Übertreibung sagen, daß Hans Wüsten-
dörfer zu denjenigen gehört, die hierüber am gründlichsten nachgedacht 
haben. 

Leben und Werk dieses bedeutenden Gelehrten sind nirgends eindring-
licher und einfühlsamer geschildert worden als in dem Nachruf, den Wal-
ter Schmidt-Rimpler im Jahre 1951 im AcP veröffentlichte. Schmidt-
Rimpler, der selbst Wesentliches zur soziologischen Jurisprudenz beige-
tragen hat, geht dabei besonders auf die methodologische Seite im Werke 
von Wüstendörfer ein. Ich darf ihm daher für die Genehmigung zum Ab-
druck seiner Ausführungen herzlich danken. 

Zürich, im Mai 1971 
Manfred Rehbinder 



Hans W üstendörfer* 

Von Walter Schmidt-Rimpler 

Hans Wüstendörfer ist in der Nacht vom 10. zum 11. Juni 1951 in Bad 
Orb verstorben, wo er Erholung von den Anstrengungen einer Vortrags-
reise nach Griechenland und Italien suchte. Griechenland war ihm zu 
einem tiefen inneren Erlebnis geworden, und die Reise hatte ihm immer 
neue Beweise der großen Verehrung, die er auch im Auslande genoß, 
gegeben. Seine Vorträge über "Gesetzeszwang und Richterfreiheit im 
demokratischen Staat" und über "Leistungen und Grenzen der inter-
nationalen Vereinheitlichung des Seehandelsrechts"t, die er in Athen, 
Saloniki und Pisa gehalten hatte, waren von starker Wirkung gewesen. 
Die Fahrt nach Griechenland unternahm er auf einem Frachtdampfer und 
kam dadurch noch einmal in unmittelbare Berührung mit dem Lebens-
gebiet, dessen rechtlicher Ordnung seine Arbeit vor allem gegolten hatte. 

Beglückt und gehoben von den Eindrücken der Reise war er zurückge-
kehrt, aber doch auch durch die Strapazen geschwächt, die wohl für sein 
Herz zu schwer gewesen waren; er erlag einem Herzschlag - in voller 
Schaffenskraft und mit neuen Arbeitsplänen beschäftigt, in dem berech-
tigten Bewußtsein, daß "sein leidenschaftliches Kämpfen, sein heißes 
Wollen nicht umsonst gewesen" sei, wie er es in einer Ansprache an sei-
nem 70. Geburtstage ausgedrückt hatte. Und seine Hoffnung, daß "alles 
einem friedevollen Ausklang seines Lebens entgegenreife", hat sich so 
sechs Jahre, nachdem diese Worte gesprochen, sechs Jahre voll reichen 
weiteren Wirkens, erfüllt. 

In Wüstendörfer hat die deutsche Rechtswissenschaft den Nestor und 
Meister der Seerechtsforschung verloren, der auch praktisch von einem 
so starken Einfluß auf die Entwicklung des von ihm bearbeiteten Rechts-
gebietes gewesen ist, wie es sich selten bei einem Theoretiker findet. Aber 
nicht nur die deutsche Rechtswissenschaft, sondern die Rechtswissen-
schaft aller Seefahrt treibenden Kulturländer empfindet seinen Verlust 

• Archiv für die civilistische Praxis 151 (1950/51), S. 481 - 501. Der Verf. legt 
Wert auf den Hinweis, daß er heute, nachdem die Methodenproblematik in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten so vielfältig wissenschaftlich erörtert und auch 
von ihm selbst weiter durchdacht worden ist, auf diesem Gebiete manches 
anders sieht als damals. 

1 Dieser Vortrag ist nach seinem Tode in MDR 51, 449 ff. veröffentlicht wor-
den. 
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